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§ 1 Einleitung

A. Störtebekers Erben1 vor deutschen Strafgerichten

Am 19. 10. 2012 hat das Landgericht Hamburg zehn Somalier wegen Angriffs
auf den Seeverkehr (§ 316c StGB) und erpresserischen Menschenraubes
(§ 239a StGB) zumehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.2Diese hatten nach den
Feststellungen des Gerichts das Hamburger Containerschiff »Taipan«, das sich
zum Tatzeitpunkt ca. 530 Seemeilen östlich des Horns von Afrika befand, mit
schweren Waffen (darunter Panzerfäusten) überfallen und versucht, das Schiff
und die Besatzung in ihre Gewalt zu bringen, um im Anschluss ein Lösegeld für
die Freigabe zu erpressen. Die Besatzung konnte sich jedoch auf dem Schiff in
Sicherheit bringen. Nach mehreren Stunden wurde die »Taipan« von Angehö-
rigen der niederländischen Streitkräfte befreit. Die später Verurteilten wurden
festgenommen, in die Niederlande verbracht und nach Deutschland ausgeliefert.
Bei diesemVerfahren handelt es sich umden ersten »Piratenprozess« seit einigen
hundert Jahren, der vor einem deutschen Strafgericht stattgefunden hat.3 Die
Entscheidung ist, da alle erhobenen Revisionen zwischenzeitlich zurückge-
nommen wurden, rechtskräftig.4

1 Allmendinger/Kees, NZWehrr 2008, S. 60.
2 LG Hamburg, Urteil vom 19.10. 2012 – 603 KLs 17/10; ausführlich dazu auch Bohle, Piraterie
und Strafrecht, S. 36ff.; s. ferner König/Salomon, in: Ehrhart/Petretto/Schneider/Blecker/En-
gerer/König (Hrsg.), Piraterie und maritimer Terrorismus, S. 165 (185).

3 König, NordÖR 2011, S. 153 (157); das Problem moderner Seepiraterie hat nicht nur die
Strafgerichte beschäftigt. Auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit hatte Bezug zu diesem Kri-
minalitätsphänomen, s. nur VG Köln, Urteil vom 11.11. 2011 – 25 K 4280/09 und nachfolgend
OVG NRW, Urteil vom 18. 09. 2014 – 4 A 2948/11; ausführlich zum Urteil des VG Köln auch
Bohle, Piraterie und Strafrecht, S. 41f.; ferner Salomon, Die internationale Strafverfolgungs-
strategie gegenüber somalischen Piraten, S. 11.

4 Pressemitteilung des Hanseatischen OLG vom 06.03. 2013, vormals abrufbar unter justiz.ham
burg.de unter Startseite > Hanseatisches Oberlandesgericht > Gerichtspressestelle > Presse-
mitteilungen [https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-0
3-06-olg-02/, zuletzt abgerufen am 12.02. 2022].

http://www.hamburg.de/
http://www.hamburg.de/
http://www.hamburg.de/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
https://justiz.hamburg.de/gerichtspressestelle/3902208/pressemeldung-2013-03-06-olg-02/
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Ein zweiter »Piratenprozess« begann Anfang des Jahres 2014 vor dem Land-
gericht Osnabrück.5 Dem angeklagten Somalier wurde vorgeworfen, am 08. 05.
2010 ein Schiff einer niedersächsischen Reederei zusammen mit anderen Mit-
gliedern einer somalischen Piratenbande entführt und die Besatzungsmitglieder
als Geisel genommen zu haben, um Lösegeld zu erpressen. Der Angeklagte soll
maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt gewesen sein und zeitweise an Bord
des Schiffes die Führungspersönlichkeit der Piraten gewesen sein. Während der
nahezu ein halbes Jahr andauernden Gefangenschaft der Besatzung soll es zu
Folterungen, Scheinhinrichtungen und anderen Misshandlungen gekommen
sein. Nachdem die Reederei die Zahlung eines Lösegeldes in Höhe von 5 Millio-
nen US-Dollar veranlasst hatte, kam es am 28.12. 2010 zur Freigabe von Schiff
und Besatzung. Gefasst werden konnte der Angeklagte, weil er im Mai 2013 ins
Bundesgebiet eingereist war und dabei von der Bundespolizei kontrolliert wur-
de.6 Die erkennungsdienstliche Behandlung ergab, dass die Fingerabdrücke des
Kontrollierten teilweise mit denen übereinstimmten, die an Bord des entführten
Schiffes gefunden wurden. Am 17. 04. 2014 hat das Landgericht Osnabrück den
Angeklagten wegen erpresserischen Menschenraubes und besonders schwerer
räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt.7 Auch
diese Entscheidung ist rechtskräftig.8

Ebenfalls rechtskräftig9 ist das Urteil des Landgerichts Zweibrücken vom 22.10.
2018.10 Nach den Feststellungen11 war der somalische Angeklagte, den das
Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt hat, Mitglied
einer Gruppe von Piraten, die am 10. 05. 2012 einen griechischen Öltanker in
internationalen Gewässern mit Sturmgewehren enterten und die philippini-
schen, rumänischen und indischen Besatzungsmitglieder überwältigten. Die
Piraten brachten das Schiff vor die Küste von Somalia und hielten es dort ca. zehn
Monate fest. Nachdem die Reederei ein Lösegeld von 13 Millionen US-Dollar
gezahlt hatte, gaben sie das Schiff und die Besatzung frei. Der Anführer der
Piraten teilte das Lösegeld unter den Tatbeteiligten auf. Der Angeklagte erhielt als

5 Pressemitteilung des LGOsnabrückNr. 2/14, vormals abrufbar unter www.landgericht-osnab
rueck.de unter Startseite > Aktuelles > Presseinformationen [http://www.landgericht-osnab
rueck.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=22465&article_id=120982&_psmand
=157, zuletzt abgerufen am 22.01. 2014]; ausführlich dazu auch Bohle, Piraterie und Straf-
recht, S. 40f.

6 Pressemitteilung der StA Osnabrück Nr. 05/13, vormals abrufbar unter www.staatsanwalt
schaften.niedersachsen.de unter Startseite > Aktuelles > Presseinformationen [http://www.
staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=22941&article_id=11
5184&_psmand=165, zuletzt abgerufen am 22.01. 2014].

7 LG Osnabrück, Urteil vom 17.04. 2014 – 10 KLs 31/13.
8 BGH, Beschluss vom 31.03. 2015 – 3 StR 527/14.
9 BGH, Beschluss vom 23.04. 2019 – 4 StR 41/19.
10 LG Zweibrücken, Urteil vom 22.10. 2018 – 4142 Js 4365/18 jug – 2 KLs, nicht veröffentlicht.
11 Wiedergegeben bei BGH, Beschluss vom 23. 04. 2019 – 4 StR 41/19, juris, Rn. 4.
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Mitglied der Angriffsmannschaft eine Entlohnung von 100.000 US-Dollar. Nach
der Tat reiste er – insoweit parallel zum Osnabrücker Verfahren – nach
Deutschland, stellte einen Asylantrag und wurde später festgenommen.

Diese drei – exemplarisch vorgestellten – Strafverfahren verdeutlichen, dass
Piraterie kein Problem längst vergangener Zeitalter12 oder entlegener Gebiete ist.
Die Bundesrepublik Deutschland ist auch nicht mehr »nur« insoweit betroffen,
als dass eine Handelsnation auf sichere Seewege angewiesen ist.13 Vielmehr hat
der Einsatz der deutschen Strafjustiz gezeigt, dass Piraterie auch ein hochrele-
vantes14 Problem des deutschen Strafrechts ist.15 Betroffen sind dabei sowohl das
materielle Strafrecht als auch das Strafprozessrecht. Gleichzeitig hat sich die
Bundesrepublik Deutschland mit ihren Streitkräften in der jüngeren Vergan-
genheit an der Militäroperation ATALANTA beteiligt.16 Diese Operation dient
der »Bekämpfung« der Seepiraterie an der Ostküste Afrikas. Dabei sind auch
deutsche Soldaten fortwährend mit dem Phänomen Seepiraterie in Berührung
gekommen.17 Die aufgezeigte Fallkonstellation mag daher in Teilen paradigma-
tisch sein für eine Entwicklung in Richtung einer zunehmenden Vermengung

12 Koops, Seeräubereibekämpfung durch die Bundeswehr im Einklang mit dem Grundgesetz,
S. 1; Sax, Soldaten gegen Piraten, S. 21; Salomon, Die internationale Strafverfolgungsstrategie
gegenüber somalischen Piraten, S. 2.

13 Näher dazu Ehrhart/Jopp/Kaestner/Petretto, in: Dies. (Hrsg.), Piraterie als Herausforderung,
S. 11 (11, 33ff.); Engerer, in: Ehrhart/Petretto/Schneider/Blecker/Engerer/König (Hrsg.), Pi-
raterie und maritimer Terrorismus, S. 149 (160ff.); Gössler, in: Ehrhart/Petretto/Schneider/
Blecker/Engerer/König (Hrsg.), Piraterie undmaritimer Terrorismus, S. 248ff.;Mildner/Groß,
in:Mair (Hrsg.), Piraterie undmaritime Sicherheit, S. 20ff.; Petretto, in:Mair (Hrsg.), Piraterie
und maritime Sicherheit, S. 10 (10f.); Petretto, in: Ehrhart/Petretto/Schneider/Blecker/En-
gerer/König (Hrsg.), Piraterie undmaritimer Terrorismus, S. 101 (114); sowieBartels-Leipold,
Internationaler Gerichtshof für Piraterie, S. 12ff.; Trésoret, Seepiraterie, S. 150; vgl. auch
Bauer, in: Das Parlament, Nr. 01/02 2009 [abrufbar unter http://www.das-parlament.de/200
9/01_02/Themenausgabe; zuletzt abgerufen am 16.04. 2023]; Fournier, Der Einsatz der
Streitkräfte gegen Piraterie auf See, S. 25f.; Kramm, Humanitäres Völkerrecht 2012, S. 103f.;
Kossendey, Iurratio 2009, S. 10ff.; Lubosch, Die Seepiraterie im Völkerrecht, S. 179ff.; Sax,
Soldaten gegen Piraten, S. 22; Schiedermair, AöR 135 (2010), S. 185 (211f.); Wittenberg,
NZWehrr 2011, S. 62 (62).

14 S. insoweit auch Sax, Soldaten gegen Piraten, S. 23, der mit Recht darauf hinweist, dass allein
der »Rückgang der erfolgreichen Piratenangriffe amHorn vonAfrika« nichts an der Relevanz
der Problematik ändert.

15 Vgl. auch Bartels-Leipold, Internationaler Gerichtshof für Piraterie, S. 86ff. zur internatio-
nalen Perspektive auf die Geschichte undGegenwart der Strafverfolgung der Seepiraterie; vgl.
ferner Petretto, in: Mair (Hrsg.), Piraterie und maritime Sicherheit, S. 10ff. zu Piraterie als
Problem der internationalen Politik.

16 Näher dazu und zum Folgenden unter § 4; vgl. dazu auch Trésoret, Seepiraterie, S. 156ff.
17 Vgl. dazu auch Trésoret, Seepiraterie, S. 156ff.; s. auch Koops, Seeräubereibekämpfung durch

die Bundeswehr im Einklang mit dem Grundgesetz, S. 94ff. zur Bekämpfung der Seepiraterie
als traditionelle Aufgabe der Streitkräfte.
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und Entgrenzung von innerer und äußerer Sicherheit.18 Diesen Kategorien liegt
die modellhafte Überlegung zugrunde, dass souveräne Einzelstaaten die innere
Sicherheit unter anderem dadurch zu garantieren versuchen, dass auf dem ei-
genen Staatsgebiet – neben der polizeilichen Gefahrenabwehr – Strafverfol-
gungsbehörden (Staatsanwaltschaft und Polizei) und Strafjustiz (Gerichte)
Strafverfolgung betreiben.19 Die äußere Sicherheit soll demgegenüber durch die
Aufstellung von Streitkräften gewährleistet werden, die gegebenenfalls zur Ver-
teidigung oder sogar zum Angriff gegen Streitkräfte eines anderen Staates ein-
gesetzt werden.20 Ob sich eine derart klare Trennung in der Staatenpraxis der
Vergangenheit und der Gegenwart erkennen lässt, wird immer wieder in Zweifel
gezogen.21 Exemplifizieren lässt sich jedenfalls, dass Streitkräfte teilweise klas-
sische polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, wohingegen die Polizei mit quasi-
militärischen Mitteln arbeiten soll.22 Gleichzeitig wird dem Strafrecht attestiert,
es wandele sich von einem klassischen Instrument der Repression auch zu einem
Präventionsmittel zur umfassenden Risiko-»Bekämpfung«.23 Zudem agieren auf
der internationalen Bühne nicht mehr nur souveräne Einzelstaaten. Diese sind
vielfach in internationale und supranationale Organisationen integriert, die
selbst als Akteure im internationalen Raum auftreten.24 Hinzu kommen weitere
nicht-staatliche Akteure.25Diese – sich jedenfalls andeutende – Entgrenzung von
innerer und äußerer Sicherheit, von Repression und Prävention sowie ihre trans-,
supra- und internationale Verflechtung stellt die Sicherheitsarchitektur insge-

18 Vgl. Brinkmann, NordÖR 2010, S. 53 (53f.); Ladiges, HFR 2009, S. 19 (20); Pieroth/Schlink/
Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht, § 2 Rn. 2a f.; s. ferner Depenheuer, in: Dürig/Herzog/
Scholz, GG, Art. 87a Rn. 14; vgl. schließlich Salomon, Die internationale Strafverfolgungs-
strategie gegenüber somalischen Piraten, S. 67f.

19 Vgl. Fischer, JZ 2004, S. 376 (376); s. fernerDepenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 87a
Rn. 18f., der dies aus heutiger Sicht als Gewährung von »Sicherheit in der Normallage«
bezeichnet; s. dazu auch Schoch, Jura 2013, S. 255 (259); vgl. ferner Brinkmann, NordÖR 2010,
S. 53 (54); Wiefelspütz, NZWehrr 2005, S. 146 (148f.).

20 Vgl. Fischer, JZ 2004, S. 376 (376); s. fernerDepenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 87a
Rn. 20ff. , der dies als ein Unterfall der Gewährleistung von »Sicherheit in Ausnahmelagen«
ansieht; s. dazu auch Schoch, Jura 2013, S. 255 (259); vgl. ferner Brinkmann, NordÖR 2010,
S. 53 (54); Wiefelspütz, NZWehrr 2005, S. 146 (148f.).

21 Exemplarisch Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 87a Rn. 26, 30.
22 Dazu und zu der sich daraus ergebenden Folge einer zunehmenden Entgrenzung von Poli-

zeirecht und Kriegsrecht Waechter, JZ 2007, S. 61ff.; vgl. ferner Graulich, FS Schenke, S. 355
(371); Ladiges, HFR 2009, S. 19 (20); Salomon, Die internationale Strafverfolgungsstrategie
gegenüber somalischen Piraten, S. 67f.

23 Exemplarisch NK/Hassemer/Neumann Vor § 1 Rn. 342ff.
24 Näher dazu unter § 4.
25 Vgl. Herdegen, Völkerrecht, § 11 Rn. 1 ff. , § 12 Rn. 1 ff. , § 13 Rn. 1 ff.
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samt und damit auch das Straf- und Strafprozessrecht vor neue Herausforde-
rungen.26

Der titelgebende Begriff der »Bekämpfung« ist bewusst apostrophiert. Zwar
entspricht es einer verbreiteten Sprachpraxis, das Strafrecht als Instrument zur
Bekämpfung von Kriminalität anzusehen.27 Gleichwohl ist eine begriffliche Dif-
ferenzierung angezeigt. Der Ausdruck »Bekämpfung« beschreibt – wird sein
möglicher militärischer Bedeutungsgehalt außer Betracht gelassen28 – einen
umfassenden Ansatz, der nicht lediglich Repression, sondern auch und vor allem
Prävention beinhaltet.29 Unabhängig davon, welche Zwecke mit dem Strafrecht
und insbesondere der namensgebenden Sanktion letztlich verfolgt werden sol-
len30, wie weit die vielfach thematisierte Vorverlagerung der Strafbarkeit31 letzt-
lich gediehen ist und inwieweit das Strafrecht de lege lata wirklich sicherheits-
gewährleistendes Risikostrafrecht ist, ist Strafe ihremWesen nach stets Reaktion
auf ein vorhergehendes Verhalten.32 Der Einsatz des Strafrechts kann daher nur
ein Mittel unter mehreren sein,33 die – wenn überhaupt – in der Summe als
»Bekämpfung« zu bezeichnen sind.34 Das Strafrecht bleibt dabei stets – nur – ein
Mittel zur Verfolgung von Straftaten. Auch im titelgebenden Szenario des Ein-

26 Vgl. Sieber, ZStW 119 (2007), S. 1ff.; vgl. auch Sax, Soldaten gegen Piraten, S. 22f.; s. auch
Petretto, in: Mair (Hrsg.), Piraterie undmaritime Sicherheit, S. 10 (17ff.) zum transnationalen
Charakter der Piraterie als Herausforderung für die internationale Politik.

27 Vgl. etwa das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Er-
scheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15.07. 1992 (BGBl. I S. 1302);
s. dazu auch Sinn, ZIS 2006, S. 107 (108)mitVerweis auf Jakobs, HRRS 2004, S. 92 Fn. 29ff.; vgl.
auch Koops, Seeräubereibekämpfung durch die Bundeswehr im Einklang mit dem Grund-
gesetz, S. 125; nach Jakobs, a. a.O., S. 90 ist eine derartige »Bekämpfungsgesetzgebung«
Wesensmerkmal eines Feindstrafrechts, das im Gegensatz zu dem die Normgeltung erhal-
tenden Bürgerstrafrecht auf die Bekämpfung von Gefahren gerichtet sei.

28 S. dazu und zu der sich daraus ergebenden Begriffsverwirrung bei der Bekämpfung der
Seepiraterie Salomon, Die internationale Strafverfolgungsstrategie gegenüber somalischen
Piraten, S. 67f.

29 Koops, Seeräubereibekämpfung durch die Bundeswehr im Einklang mit dem Grundgesetz,
S. 123; nach Jakobs, HRRS 2004, S. 90 ist die präventive Bekämpfung vonGefahrenGegenstand
des Feindstrafrechts, wohingegen das Bürgerstrafrecht die Normgeltung erhalte; vgl. dazu
auch »Bekämpfung«, in: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [https://www.dwds.de
/wb/Bek%C3%A4mpfung, zuletzt abgerufen am 16.04. 2023]; vgl. auch Petretto, in: Mair
(Hrsg.), Piraterie und maritime Sicherheit, S. 10 (14f.); Sax, Soldaten gegen Piraten, S. 22f.

30 Näher dazu unter § 5.
31 Umfassend dazu Sinn, in: Ders./Gropp/Nagy (Hrsg.), Grenzen der Vorverlagerung in einem

Tatstrafrecht, S. 13ff.;Moeller, Definition und Grenzen der Vorverlagerung von Strafbarkeit,
S. 65ff. , 157ff.

32 Exemplarisch BVerfGE 133, 168 (198 Rn. 54).
33 So auch Salomon, Die internationale Strafverfolgungsstrategie gegenüber somalischen Pi-

raten, S. 9; ferner v. Arnauld, AdV 47 (2009), S. 454 (478f.); vgl. auch Graulich, FS Schenke,
S. 355 (356).

34 Vgl. auch Koops, Seeräubereibekämpfung durch die Bundeswehr im Einklang mit dem
Grundgesetz, S. 116, 123.
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